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Text 

§ 272. (1) Widerstreiten einander die Interessen zweier oder mehrerer minderjähriger oder sonst 
nicht voll handlungsfähiger Personen, die denselben gesetzlichen Vertreter haben, so darf dieser keine der 
genannten Personen vertreten. Das Gericht hat für jede von ihnen einen besonderen Kurator zu bestellen. 

(2) § 271 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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